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RS OGH 1955/11/9 1Ob557/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1955

Norm

ABGB §1385 C

Rechtssatz

Keine Aufhebung eines Vergleiches, der über die Abrechnung bezüglich eines eigenmächtig geführten Unternehmens

zustande kam, wegen Steuernachzahlungen, die durch mangelhafte und unrichtige Buchführung des

Zahlungspflichtigen hervorgerufen wurden.
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